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(4) Der Minister der Justiz wird beauf
tragt, eine Zusammenstellung aller gelten
den Straftatbestände außerhalb des Straf
gesetzbuches im Gesetzblatt zu veröffent
lichen und diese ständig zu ergänzen.

Hinweis: Vgl. Bekanntmachung über die 
ab 1. 7. 1968 geltenden Straftatbestände 
außerhalb des StGB, abgedr. unter Reg.- 
Nr. 17.

(5) Das Gesetz vom 15. Dezember 1950 
zum Schutze des Friedens (GBl. Nr. 141
S. 1199), das Gesetz vom 1. September 1964 
über die Nichtverjährung von Nazi- und 
Kriegsverbrechen (GBl. I Nr. 10 S. 127) und 
das Gesetz vom 13.' Oktober 1966 zum 
Schutze der Staatsbürger- und Menschen
rechte der Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. I Nr. 12 S. 81) 
bleiben von der Regelung des Abs. 3 un
berührt.

(6) In Bekräftigung der bestehenden 
Rechtslage sind Verbrechen gegen den 
Frieden, die Menschlichkeit und Kriegs
verbrechen, die vor dem Inkrafttreten des 
Strafgesetzbuches begangen wurden, wei
terhin auf der Grundlage der völkerrecht
lichen Vorschriften zu verfolgen. Die Stra
fen sind den entsprechenden Tatbeständen 
des 1. Kapitels des Besonderen Teils des 
Strafgesetzbuches zu entnehmen.

§ 2
Verwirklichung 

früherer Strafentscheidungen
und Beendigung von Strafverfahren 

bei Wegfall der strafrechtlichen 
V erant wortlichkeit 1

(1) Eine vor Inkrafttreten des Straf
gesetzbuches rechtskräftig ausgesprochene 
Strafe wegen einer Handlung, für die nach 
Inkrafttreten des Strafgesetzbuches keine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit mehr 
vorgesehen ist, wird nicht verwirklicht. 
Eine bereits begonnene Verwirklichung 
endet spätestens am Tage des Inkrafttre
tens des Strafgesetzbuches. Im Strafregister 
deswegen erfolgte Eintragungen sind zu til
gen. Eine wegen einer Übertretung ausge
sprochene Geldstrafe wird auch nach In
krafttreten des Strafgesetzbuches verwirk
licht, wenn diese Handlung als Ordnungs
widrigkeit "oder Verfehlung verfolgt wer
den kann.

(2) Anhängige noch nicht rechtskräftig 
abgeschlossene Verfahren wegen derartiger 
Handlungen sind spätestens mit Inkraft
treten des Strafgesetzbuches einzustellen. 
Soweit für derartige Handlungen andere 
Formen der Verantwortlichkeit vorgesehen 
sind, sind die dafür zuständigen Organe zu 
informieren. Diese entscheiden in eigener 
Zuständigkeit über weitere Maßnahmen.

§3
Beendigung gerichtlich angeordneter 

Maßregeln der Sicherung 
und Besserung und der Polizeiaufsicht

(1) Eine rechtskräftig durch Gericht an
geordnete, noch nicht oder nur teilweise 
vollzogene Unterbringung in einer Trinker
heilanstalt gemäß § 42 c StGB vom 15. Mai 
1871 oder Einweisung in ein Heim für so
ziale Betreuung gemäß § 42 d StGB vom 
15. Mai 1871 endet spätestens zwei Jahre 
nach Inkrafttreten des Strafgesetzbuches.

(2) Eine rechtskräftig durch Gericht an
geordnete Einweisung in eine psychiatri
sche Einrichtung gemäß § 42 b StGB vom 
15. Mai 1871 wird nach den gesetzlichen 
Bestimmungen über die Einweisung und 
Aufnahme in psychiatrische Einrichtungen 
fortgeführt.

Hinweis: Vgl. Gesetz über die Einwei
sung in stationäre Einrichtungen für psy
chisch Kranke, abgedr. unter Reg.-Nr.19.

(3) Eine gemäß § 38 StGB vom 15. Mai 
1871 erkannte Polizeiaufsicht wird fortge
führt und endet spätestens zwei Jahre nach 
der Entlassung aus dem Strafvollzug,

§4
Änderung der Verordnung 

über Aufenthaltsbeschränkung 
vom 24. August 1961

(1) Die §§ 1, 3 Abs. 2 und § 4 der Ver
ordnung vom 24. August 1961 über Aufent
haltsbeschränkung (GBl. II Nr. 55 S. 343) 
werden mit Inkrafttreten des Strafgesetz
buches aufgehoben.

(2) Die Dauer einer rechtskräftig gemäß 
§ 3 Abs. 2 der Verordnung über Aufent
haltsbeschränkung angeordneten Arbeits
erziehung beträgt höchstens zwei Jahre ab


